Ermittlungen auf kleinstmöglicher Flamme

Im Falle des vom US-Geheimdienst CIA nach Afghanistan verschleppten und gefolterten deutschen Staatsbürgers Khaled el-Masri haben der Hamburger Rechtsanwalt Armin Fiand und der Historiker und Publizist Dr. Alexander Bahar (Heilbronn) beim Generalbundesanwalt Strafanzeige nach dem Strafgesetzbuch und dem Völkerstrafgesetzbuch erstattet.

Der Fall des deutschen Staatsangehörigen Khaled el-Masri, der am 31. Dezember 2003 von der mazedonischen Polizei verhaftet und der CIA übergeben worden war und von dieser Monate lang an einem geheimen gehaltenen Ort in Afghanistan verhört und gefoltert wurde, ist mittlerweile weltweit bekannt. Laut el-Masris Angaben wurde er in Afghanistan auch von einem Deutschen namens „Sam“ befragt. Fest steht, dass der damalige Bundesinnenminister Otto Schily – angeblich erst nach der Freilassung el-Masris, die am 29. Mai 2004 erfolgte -  vom damaligen US-Botschafter Daniel Coats über die Entführung und Gefangennahme el-Masris informiert wurde. Trotz der Informationen von Coats zum Fall el-Masri hat es Schily unterlassen, die vom CIA an einem deutschen Staatsbürger begangenen Straftaten juristisch klären zu lassen. 

Generalbundesanwalt Kay Nehm, der den Vorgang „el-Masri“ nach Presseberichten am 14. Juni 2004 auf den Tisch bekommen haben soll, sah seinerzeit keine Veranlassung, sich des Vorganges anzunehmen, weil der Tatbestand einer Verschleppung nicht vorliege. Eine "Verschleppung" müsse politisch motiviert sein. Das sei hier nicht ersichtlich. Für eine "Entführung und Freiheitsberaubung" sei er nicht zuständig. Die Staatsanwaltschaft München wiederum, die schließlich im Juli 2004 ein Ermittlungsverfahren wegen der im Verhältnis zur politischen und juristischen Relevanz des Falles relativ harmlosen Delikte „Entführung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung“ gegen Unbekannt einleitete, hat nach eigenen Angaben bis heute von den Bundesbehörden „keine weiterführenden Auskünfte“ bekommen.

Dies alles mache deutlich, so Rechtsanwalt Fiand und der Historiker Dr. Bahar in ihrer gemeinsamen Anzeige, „dass die Sache el-Masri aus politischen Gründen auf kleinstmöglicher Flamme gehalten werden sollte“. Dies sei „nicht ohne Zutun des Generalbundesanwalts geschehen“. Der Generalbundesanwalt habe „sich für die Übernahme des Falles mit einer unrichtigen und völlig unlogischen Begründung für nicht zuständig erklärt und ihn der örtlichen Staatsanwaltschaft überlassen, die das Geschehen auf weniger bedeutsame unpolitische Delikte herabgestuft hat und praktisch auf der Stelle tritt, weil sie von der Regierung keine weiteren Informationen erhalten hat.“ 

Dabei springe „die Zuständigkeit des Generalbundesanwalts geradezu ins Auge“, so die Anzeigeerstatter, die sich dabei auf den eindeutigen Wortlaut des § 234a des Strafgesetzbuches berufen, der die Verschleppung eines anderen „durch List, Drohung oder Gewalt in ein Gebiet außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses Gesetzes“ mit „Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bedroht. Die Verantwortlichen der Verschleppungsaktion hätten „el-Masri im Sinne dieser Strafvorschrift der Freiheit beraubt und ihn der Gefahr ausgesetzt, aus politischen Gründen verfolgt zu werden und hierbei im Widerspruch zu rechtsstaatlichen Grundsätzen durch Gewalt- oder Willkürmaßnahmen Schaden an Leib oder Leben zu erleiden.“ 

Die Auslegung der Strafvorschrift des § 234 a StGB durch den Generalbundesanwalt halte sich nicht mehr in den erlaubten Grenzen, sondern setze sich über Recht und Gesetz hinweg. Sie folge allein der Staatsräson. Die von den USA im Rahmen Ihres „Kampfs gegen den Terror“ praktizierte Methode, des Terrorismus bezichtigte Personen entführen und in Länder ausfliegen zu lassen, die dafür bekannt sind, dass sie ihre Gefangenen foltern und misshandeln, sei außerdem nach § 8 des am 1. Juli 2002 in Kraft getretenen Völkerstrafgesetzbuchs (VStGB) ein „Kriegsverbrechen gegen Personen“. Ein solches Delikt falle ausschließlich in die Zuständigkeit des Generalbundesanwalts. 

Die Anzeige von Armin Fiand und Alexander Bahar richtet sich gegen alle Personen, „die an der rechtswidrigen Verschleppung von el-Masri nach Afghanistan und seiner dortigen Inhaftierung beteiligt waren, sie angeordnet oder ermöglicht haben oder sonst die Verantwortung dafür tragen“. Anhaltspunkte für den Täterkreis ergeben sich laut den Anzeigeerstattern aus der zivilrechtlichen Klage, welche die amerikanische Menschenrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) inzwischen im Namen el-Masris vor einem amerikanischen Gericht erhoben hat. 




